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RS OGH 1983/11/9 11Os158/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1983

Norm

StPO §270 Abs3

Rechtssatz

Bei einer erst im Gerichtstag zutage getretenen Divergenz zwischen Urschrift und Urteilsausfertigung (hier: Auslassung

in den Entscheidungsgründen) wird der Gerichtstag zur Einleitung des Verbesserungsverfahrens (§ 270 Abs 3 StPO)

durch das Erstgericht vertagt (Ausführungen nur im Akt).
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